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behördeu wird als ein im allgemeinen glatter n»d wohlbesriedigender bezeichnet. Als Kunosum mag
anch hier ein in dem Bericht angefahrter Sah ans einem abweisenden Reknrsentscheid der
Armendirektion eines Nachbarkantons Erwähnung finden: „Ausfallend erscheint es für alle Fülle, Saß seitens
der örtlichen Armenbehörde nichts geleistet wird. Wie sollte da eine entfernt wohnende Behörde (die
aber doch nach dem Bürgerprinzip allein gesetzlich zuständig ist!) eingreifen?" v.

Rat- und Ansknnfterteilung
(unentgeltlich für Abonnenten),

Armenpflege t». Ist eine Armenpflege pflichtig, für den von einem ihrer Versorgten
gestifteten Schaden aufzukommen? (Vergl. „Armenpfleger" Nr. 8, Frage Nr, 5.) Dazu erhalten wir
noch folgende zwei in ähnlichen Fällen ergangene Entscheide:

1. Ein ILVsjähriger Knabe (im Kanton Solothurn) warf mit einer Steinschleuder einem
andern einen Stein ins Auge, Das Bundesgericht wies im Jahre 18S8 die Klage des Geschädigten
ab und erklärte, besondere Umstände, welche eine spezielle Aufsicht der zur Beaufsichtigung
verpflichteten Peison hinsichtlich des Besitzes einer Steinschleuder erfordert hätte, seien nicht vorgelegen,
sie habe keine besondere Veranlassung gehabt, sich davon zu vergewissern, daß die Knaben keine

Steinschlendern mit sich führen, man könne nicht sagen, daß sie die übliche und durch die Umstände
gebotene Vorsicht in der Beaufsichtigung des Knaben (§ Kl des Obligationenrechtes) versäumt habe.
— Hiebei handelte es sich keineswegs um eine Armenpflege oder sonstige Behörde, sondern um die
die häusliche Aussicht über den Knaben führende Person, und doch erfolgte keine Verurteilung.

2. Ein von der Armenpflege Zürich bei A.B. in V. versorgter 12jähriger Knabe E.G.
schoß in Abwesenheit seiner Pflegeeltern mit der Armbrust nach der Scheibe. Ein seitwärts
abprallender Pfeil sprang dem 3^2jährigen Knaben H. M. ins Auge und verletzte es so, daß es

verloren ging. Der Vater des Verunglückten verlangte nun von dem Pflegevater eine Entschädigung
von Fr. 2000. Die Armenpflege Zürich lehnte jede Entschädigungsfordernng für den durch E. G.
veranlaßten Unglücksfall in der bestimmte» Meinung ab, daß die Aussicht der Minderjährigen nicht
bei dem Pflegevater G., sondern bei dem Kläger M. mangelhaft war. Der unglückliche Schütze
E. G. sah den seitwärts gegen die Scheibe sich bewegenden H. M. gar nicht, dieser wurde übrigens
von dem Schützen nicht direkt getroffen, sondern der von der Scheibe seitwärts gegen die An-
näherungsrichtnng des Knaben M. abspringende Pfeil schlug ihm ins Gesicht. Das Bezirksgericht

B. entschied wie folgt: 1. die Klage gegenüber de» Ehelenten B. (Pflegeeltern) wird
abgewiesen; 2. der Beklagte E.G. ist verpflichtet an den Kläger M. Fr. 2000 zu bezahlen; 3. die

Staatsgebühr wird festgesetzt auf Fr. 40, die übngen Kosten betragen Fr. Sl ; 4. die Kosten werden
dem E.G. auferlegt; 5. derselbe hat den Kläger prozessnalisch mit Fr. 60. zu entschädigen; 6. den

Beklagten B. wird eine Entschädigung nicht zugesprochen. Das Obergericht, an das appelliert
wurde, verurteilte den Pflegevater V. zur Zahlung einer Entschädigung von Fr. 400 an den Valer
des geschädigten Knaben, überdies hatte er für Umtriebe und Prozeßkostcu im ganzen noch ca.

Fr. 300 zu bezahlen. Mit Rücksicht auf den solchergestalt schwer geschädigten Kostgeber G. beschloß
die Armenpflege Zürich, ohne jegliche Verpflichtung allerdings, unter ausdrücklicher Ablehnung jeder
Verantwortlichkeit' für den entstandenen Unfall, dem B. au die Prozeß- und Enlschädigungskosten
einen Beitrag von Fr. 200 auszurichten.

Zu baldigem Eintritt ein junges, braves,
arbeitsames Mädchen, nur mit guten
Referenzen, in gute Privatfamilie gesucht.

Gelegenheit sämtliche HauSgeschäfte und
das Kochen zu erlernen. jt34

Boschardt,
Weinbergstrasze 1-1, Zürich IV.

Kchneider-Lehrling.
Intelligenter, rechtschaffener Knabe kann

sofort oder später unter günstigen
Bedingungen in die Lehre treten bei

Rud- Bühler, Schneidermeister,
130s Kilchberg bei Zürich.

Inserate:
Pwizg-juch.

Für eme 53 jährige Fran, tue durch
Krankheit in ihrer Leistungsfähigkeit etwas
gehemmt ist, immerhin noch leichtere
Hausarbeiten verrichten kann, wird ein Platz
gesucht. Gefl. Offerten an die amtliche
Armenpflege Töh. fl29

Gesucht
in eine christliche Vauernfamilie ein der
Schule entlassenes Mädchen. Gute Ge¬

st 31s I. Morand? Alle bei Pruntrut.

Ein Knabe rechtschaffener Eltern könnte

unter günstigen Bedingungen die Brot-
und Feinbäkkerei gründlich erlernen bei

tüchtigem Meister. Sonntags wird nicht

gearbeitet. Eintritt nach Belieben.

Karl Meihofer,
Brot- und Feinbäckcrei, Patisserie,

I32s NümelinSplatz 2, Basel.

Buchdruckerei „Effingerhof" in Brugg.
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